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Rücktritt Herr Nicolas Dirac  als Mitglied der UEK 
 

Herr Nicolas Dirac hat per Ende 2019 seinen Rücktritt aus der Itinger Umwelt - und Energiekommission 

bekannt gegeben. Er hat seit anfangs 2018 in der Kommission mitgewirkt.  

 

Die Umwelt - und Energiekomm ission ist eine aktive und praxisorientierte Kommission, welche unter 

anderem den Naturschutztag plant und durchführt. Wenn Sie interessiert sind, sich in einem Team zur 

Umwelt - und Energiepolitik einzubringen, melden Sie sich b ei der Präsidentin der UEK Anita Willen, 

Telefon 061 971 63 86 oder  Gemeindeverwalter Reto Lauber, Telefon 061 976 97 77.  Die Amtsperiode 

ende t per 30. Juni 2020. 

 

Wir danken Herr Nicolas Dirac bestens für sein Engagement und wünschen ihm für seine weitere 

Zukunft alles Gute.  
 

Gemeinderat  

Umwelt - und Energiekommission  

 

 

 

 

 

Schulhausneubau / Einladung zum Tag der offenen Tür  
 

Der Neubau des Schulhauses ist vollendet.  Nach den Herbstferien konnte der Schulunterricht in den 

neuen Räumlichkeiten gestartet werden. G erne laden wir Sie wie folgt zum  Tag der offenen Tür ein:  

 

Datum:  Samstag, 23. November 2019  

Zeit:  9.00 ð 12.00 Uhr 

Ort:   Primarschulhaus Itingen, Schulstrass e 7a  

 

Der Anlass beginnt  in Begleitung der Dorfmusik mit einer Begrüssung von Seiten des 

Gemeindepräsidenten sowie kurzen Ansprachen durch den Architekten und den Bauleiter. Im 

Anschluss stehen Ihnen die neuen Räumlichkeiten zur freien Besichtigung zur Ver fügung. Gerne 

dürfen Sie sich an unserem kleinen Apéro auch kulinarisch verwöhnen lassen.  

 

Wir freuen uns, zahlreiche Eltern und interessierte Einwohnerinnen und Einwohner begrüssen zu 

dürfen.  

 

Gemeinderat  
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Bewilligungspflicht für bauliche Massnahmen im  Ortskern Itingen  
 

Die Gemeinde Itingen besitzt einen schönen Dorfkern von nationaler Bedeutung. Das historisch 

entstandene Bachzeilen -Dorf, am Rande der übergeordneten Ver kehrsachse, konnte bisher 

weitgehend erhalten werden. Der Gemeinde ist es trotz inte nsiver Bautätigkeit bisher gelungen, 

störende Eingriffe und Veränderungen an der Bausubstanz des Dorfkernes weitgehend zu 

vermeiden.  

 

Gestützt auf das kantonale Raumplanungs - und Baugesetz sowie das kommunale Zonenreglement 

Ortskern sind sämtliche baulich e Massnahmen an Bauten und im Aussenraum der Kernzone 

bewilligungspflichtig. Bewilligungsbehörde ist das kantonale Bauinspektorat, wo auch die 

Baugesuche einzureichen sind.  

 

Unterhaltsarbeiten und Renovationen an Bauten und Anlagen in der Kernzone benötig en ebenfalls 

eine Bewilligung.  Hiezu ist gemäss § 92 der Verordnung zum Raumplanungs - und Baugesetz sowie 

Ziffer 10 des Zonenreglementes Ortskern der Gemeinde Itingen ein kleines Baugesuch erforderlich, 

welches bei der Gemeindeverwaltung einzureichen ist. Hierüber entscheidet der Gemeinderat.  

 

Unter anderem sind folgende Massnahmen bewilligungspflichtig:  

 

¶ Fassadenrenovationen (neuer Fassadenverputz, neue Fassadenmaterialisierung etc.)  

¶ Dachrenovationen (neue Dachziegel, neue Dachabschlüsse etc.)  

¶ neue Fenster und Türen sowie weitere Fassadenelemente  

¶ neue Farben an Fassaden, Holzteilen, Fenstern und Türen  

¶ neue Reklameschilder und Gebäudebeschriftungen  

¶ Antennenanlagen (Parabolspiegel etc.)  

¶ Terrainveränderungen im Aussenraum sowie grössere Gartenumgestaltu ngen  

¶ Änderungen der Bodenbefestigungen für Vorplätze und Zugänge  

¶ Abbrüche bestehender Gebäude und Anlagen  

 

Der Gemeinderat und die FAKOB (Fachkommission für Ortskern -Baufragen) empfehlen, 

bewilligungspflichtige Vorhaben im Ortskern frühzeitig  mit der Gemei ndeverwaltung zu koordinieren 

und abzuklären. Die MitarbeiterInnen der Gemeinde stehen Ihnen für Fragen und Hilfestellungen im 

Zusammenhang mit den Gesuchen gerne zur Verfügung.  

 

 
 

Dorfstrasse Fassadenansicht von 1933  

 

 

 

Baubewilligung  
 

Das Bauinspektorat  hat folgende Baubewilligung en  erteilt:  

 

14.10.2019 Um- und Anbau , Parz. 30, Dorfstrasse 1, 

  an Daniel Simon , Dorfstrasse 1, 4452 Itingen  

 

17.10.2019 Umbau 3 Merhfamilienhäuser, Parz. 738, Bruggmattweg 4, 6, 8  

  an Goda Verwaltung AG , Untermüli  9, 6302 Zug 

 

17.10.2019 Einfamilienhaus / Carport, Parz. 1949, Lindenstrasse,  

  an Sandra und Matthias Singeisen , Sonnmattweg 4, 4410 Liestal   
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Herbst ð Häckselaktion  
 

Die Aktion beginnt am Dienstag, 5 . November 201 9 und dauert je nach 

Häckselmenge ein bi s zwei Tage. Das Material ist bereits ab 

Dienstagmorgen  bereitzuhalten. Es werden nur Äste und Sträucher 

gehäckselt. Krautiges Material ist zu kompostieren.  
 

ACHTUNG: Es wird kein Material abgeführt. Das Hä ckselgut ist im Garten zu verwerten!  
 

Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Anmeldung bis Freitag , 1. November 2019  unter Telefon 

061 976 97 70 oder unter E -Mail gemeinde@itingen.bl.ch  gerne entgegen.  

 

 

 

 

Birnel-Aktion 201 9 der Winterhilfe Schweiz  
 

Profitieren Sie wiederum von der Birnel -Aktion der Winterhilfe Schweiz. Das gesunde und schmack -

hafte Birnensaftkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume. Wird 

der Birnendicksaft sorgfältig gelagert, ist er praktisch unbegrenzt haltbar.  

 

Birnel konventionelle Qualität  
 

Dispenser   à 250 g  CHF 4.20 

Glas   à 500 g  CHF 6.50 

Glas   à 1 kg  CHF 10.60 

Kessel  à 5 kg  CHF 46.00 

 

Birnel zertifizierte Bio -Qualität  

 

Dispenser   à 250 g  CHF 4.60 

Glas   à 500 g  CHF 8.00 

Glas   à 1 kg  CHF 12.50 

Kessel  à 5 kg  CHF 56.50 

 

Schlagen Sie zwe i Fliegen auf einen Streich!  
 

Mit dem Kauf von Birnel  tragen Sie zur Erhaltung der schönen Feldobstbäume und somit auch zum 

wichtigen Lebensraum für eine Vielzahl bedrohter Vogelarten bei. Ebenfalls helfen Sie, die Armut in 

der Schweiz zu bekämpfen. Die Aktion wird durch den Schweizer Vogelschutz (SVS) ebenf alls stark 

unterstützt.  
 

Birnel eignet sich in der Vollwertküche als Zuckerersatz zum Süssen von Tee und Birchermüesli sowie 

zum Backen und vielem mehr. Versuchen Sie die gluschtigen Rezepte mit der ăBirne aus dem Glasò.  
 

Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihr e Bestellung  bis Freitag, 1. November  2019 unter Telefon 

061 976 97 70 oder unter E -Mail gemeinde@itingen.bl.ch  gerne entgegen.  Sobald wir den Birnel 

erhalten haben, werden wir Sie ca. Ende November telefonisch darüber informieren.  

 

 

 

 

Eintrittsgelder Schwimmbad Itingen  
 

Das Schwimmbad war am Sonntag , 15. September 201 9 für unsere 

Bevölkerung und Gäste letztmals geöffnet. Die Gemeindekasse konnte in 

dieser Sommersaison den Betrag von CHF 5ô288.45 (2018: 6ô922.10) an  

Badi -Eintritten verzeichnen.  

 

Der Ge meinderat dankt allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Spenden.  
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Gemeindeanzeiger -Erscheinungsdaten Januar ð Juni 2020 
Redaktionsschluss jeweils am Montag um 18.30 Uhr vor dem Erscheinungsdatum  

Änderungen vorbehalten!  

 

Erscheinungsdatum  Nr.   

Donnerstag, 16. Januar 2020  1   

Donnerstag, 30. Januar 2020  2   

Donnerstag, 13. Februar 2020  3   

Donnerstag, 12. März 2020  4   

Donnerstag, 19. März 2020  5 Einladung EGV vom 30. März 2020 * 

Donnerstag, 2. April 2020  6   

Donnerstag, 16. April 2020  7   

Donnerstag, 30. April 2020  8   

Donnerstag, 14. Mai 2020  9   

Donnerstag, 28. Mai 2020  10   

Donnerstag, 4. Juni 2020  11 Einladung EGV 16. Juni 2020 * 

Donnerstag, 11. Juni 2020  12   

Donnerstag, 25. Juni 2020  13   

 

*In der Einladung zur EGV ist keine Publikation durch Vereine etc. möglich!  

 

 

Tageskarten Gemeinde  
 

Wie Sie der nachstehenden Liste entnehmen können, sind die Tageskarten noch an 

einigen Tagen frei. Erkundigen Sie sich telefonisch bei der Gemeindeverwaltung oder 

auf unserer Internetseite.  
 

Reservationen Oktober - Dezember  / Stand: 23. Oktober  2019 

 

Datum GA1 GA2 Datum GA1 GA2 Datum GA1 GA2 Datum GA1 GA2

Do 24.10.19 Fr 08.11.19 x Sa 23.11.19 x So 08.12.19

Fr 25.10.19 Sa 09.11.19 x So 24.11.19 Mo 09.12.19

Sa 26.10.19 x x So 10.11.19 x x Mo 25.11.19 Di 10.12.19

So 27.10.19 x Mo 11.11.19 Di 26.11.19 Mi 11.12.19

Mo 28.10.19 Di 12.11.19 Mi 27.11.19 x Do 12.12.19

Di 29.10.19 x x Mi 13.11.19 Do 28.11.19 Fr 13.12.19

Mi 30.10.19 x Do 14.11.19 Fr 29.11.19 x x Sa 14.12.19

Do 31.10.19 Fr 15.11.19 x x Sa 30.11.19 x x So 15.12.19 x

Fr 01.11.19 Sa 16.11.19 x x So 01.12.19 x Mo 16.12.19

Sa 02.11.19 So 17.11.19 Mo 02.12.19 Di 17.12.19

So 03.11.19 x Mo 18.11.19 Di 03.12.19 Mi 18.12.19

Mo 04.11.19 Di 19.11.19 x Mi 04.12.19 Do 19.12.19

Di 05.11.19 x x Mi 20.11.19 x Do 05.12.19 Fr 20.12.19

Mi 06.11.19 Do 21.11.19 Fr 06.12.19 Sa 21.12.19

Do 07.11.19 Fr 22.11.19 Sa 07.12.19 So 22.12.19

 

Mit den vordatierten Tageskarten der Gemeinde für CHF 45.00 haben Sie freie Fahrt auf den meisten 

Bahn -, Bus- und Schiffslinien und im öffentlichen Nahverkehr. Das Halbtaxabo ist nicht erforderlich.  
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